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Bu-Tag

Nr.

K00000974

1949
000

463275.09

 40/2024
   1 122.02.2024 21:08

Kontokorrent

Kontoauszug

EUR-Konto

Volksbank Rhein-Wehra eG
79725 Laufenburg          Telefon 07761 5695-0
Bankleitzahl 684 900 00   Telefax 07761 5695-330

RZBK 1949
Postfach 11 45, 79704 Bad Säckingen

Herrn
Kian Mohammadi
Hauensteiner Str. 5
79730 Murg

1M

IBAN: DE22 6849 0000 0046 3275 09  BIC: GENODE61BSK

alter Kontostand vom 21.02.2024

Wert Vorgang

              392,64 H
22.02. 22.02. Kartenzahlung girocard PN:931                                        10,33 S
              KAUFLAND
              Kaufland Bad Saeckingen/Bad Saeckingen/DE
              21.02.2024 um 19:49:05 Uhr 61318053/541708/CICC/FPIN
              68490000/0046327509/1/1221
22.02. 22.02. Kartenzahlung girocard PN:931                                        12,44 S
              EDEKA SULGER MURG
              EDEKA SULGER MURG/MURG/DE
              21.02.2024 um 19:33:01 Uhr 54508145/405642/CICC/FPIN
              68490000/0046327509/1/1221
22.02. 22.02. Kartenzahlung girocard PN:931                                        27,42 S
              Penny Am Rothenbaechle
              PENNY SAGT DANKE 66303011/Murg/DE
              21.02.2024 um 19:17:59 Uhr 56012638/080922/CICC/FPIN
              68490000/0046327509/1/1221
22.02. 22.02. SEPA-Überweisung PN:801                                              40,65 S
              Erzgebirgs-Fisch GbR
              Auftrag Nr. 2024010151    Kd.Nr. 3275 TAN:316482 IBAN:
               DE25870690750108501375 BIC: GENODEF1MBG
22.02. 22.02. SEPA-Überweisung PN:801                                             123,77 S
              Vodafone BW GmbH
              804474502 TAN:872777 IBAN: DE11590100660166262660 BIC:
               PBNKDEFFXXX

                                    neuer Kontostand vom 22.02.2024               178,03 H



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie  haben  eine Bankmitteilung  erhalten, z. B. einen  Kontoauszug, einen  Sparkontoauszug  oder  eine  Dividendenabrechnung. Bitte 
prüfen  Sie diese genau: Ist alles korrekt? Falls  nicht, sprechen Sie uns bitte an. Damit Sie immer gut  informiert sind und wissen, wie 
Sie Ihre Bankmitteilung "richtig lesen", haben wir diese nützlichen Hinweise für Sie zusammengestellt:

Falls in diesem Dokument Bankdienstleistungen aufgeführt sind, sind diese umsatzsteuerfrei - sofern nichts Abweichendes angegeben
ist. Der im Kontoauszug ausgewiesene Betrag muss nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben  entsprechen, weil z. B.  die  Wertstellung
einzelner  Buchungen  nicht  berücksichtigt wurde  oder noch Zinsen für  eine Kontoüberziehung  bei einer Verfügung anfallen können.

Rechnungsabschlüsse
Ihr Kontoauszug ist mit dem Hinweis "Rechnungsabschluss" versehen?
Dann  haben wir  für Ihr Konto  einen Rechnungsabschluss  durchgeführt, einschließlich  Zinsen und  Entgelte. Alle weiteren, nach dem
Erstellungsdatum   dieser   Mitteilung   anfallenden   Umsätze   und   Kontoauszüge   werden   erst   in   der   folgenden   Abrechnung
berücksichtigt - auch wenn sie sich auf den Abrechnungssaldo des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken.
Korrekturen werden gekennzeichnet. Den Rechnungsabschluss können Sie beim Finanzamt vorlegen.

Einwendungen
Sie  haben  Einwendungen  gegen den  Rechnungsabschluss Ihres Kontokorrentkontos oder  den Inhalt des  Sparkontoauszugs? Dann
haben Sie nach Erhalt sechs Wochen Zeit, uns schriftlich zu informieren. Sonst gilt der Rechnungsabschluss als genehmigt.

Einzugsaufträge
Einzugspapiere  wie  z. B.  Schecks  und  Lastschriften  werden  unter  dem  Vorbehalt  des  Eingangs  gutgeschrieben, und zwar auch
dann, wenn diese Papiere bei uns selbst zahlbar sind. 
Schecks  und  Lastschriften  sind  erst  eingelöst, wenn  die  Belastungsbuchung  nicht  spätestens  am  zweiten  Bankarbeitstag  - bei 
Lastschriften  im  SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren  nicht  spätestens  am dritten  Bankarbeitstag  -  nach ihrer  Vornahme rückgängig
gemacht  wird.  Barschecks  sind  bereits  mit  Zahlung an  den Scheckvorleger  eingelöst. Schecks  sind auch  schon  dann  eingelöst,
wenn wir im Einzelfall eine Bezahltmeldung absenden.

Guthaben
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. 
Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns bitte. Wir sind gern für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bank




